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Gleichlautend 
 
Herr Bezirksbürgermeister Herrn Oberbürgermeister 
Mike Homann Jürgen Roters  
Hauptstraße 85 Hist. Rathaus 
 
50996 Köln 50667 Köln 
 
 

Eingang beim Bezirksbürgermeister:  
 

AN/0047/2014 
 

Antrag gem. § 3 der Geschäftsordnung des Rates 

Gremium Datum der Sitzung 
Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen) 27.01.2014 

Kennzeichnung der Rechtsabbiegepflicht an der Einmündung der Irmgardstraße in die 
Vorgebirgsstraße 

Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
die CDU-Fraktion bittet, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der Sitzung der Bezirksver-
tretung Rodenkirchen am 27. Januar 2014 zu setzen. 
 
Die Bezirksvertretung möge beschließen:  
Zur Vermeidung von ortsunkundigen Geisterfahrern auf dem Gottesweg wird die Pflicht zum 
Rechtsabbiegen von der Einmündung der Irmgardstraße in die Vorgebirgsstraße mit geeigneten 
Straßen- bzw. Verkehrszeichen eindeutig gekennzeichnet. 
 
Begründung: 
Derzeit ist für Ortsunkundige nicht zweifelsfrei ersichtlich, dass sie an dieser Einmündung rechts 
abbiegen müssen. Da der nach Süden führende Teil der Vorgebirgsstraße ausreichend breit für 
Gegenverkehr ist, passiert es immer wieder, dass Fahrzeuge dort nach links abbiegen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Roß-Belkner     gez. Schykowski 
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